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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Frühjahr nahm der Nationalrat die Beratungen zur Volksinitiative der Gewerkschaft
Travail.suisse „Für fairere Kinderzulagen“ und den als indirekten Gegenentwurf
konzipierten Gesetzesentwurf seiner SGK in Angriff. Das Volksbegehren verlangt eine
Zulage von mindestens 450 Fr. monatlich pro Kind, der auf einer bereits 1991
eingereichten parlamentarischen Initiative der ehemaligen Nationalrätin Fankhauser
(sp, BL) basierende Gegenentwurf sieht einen schweizweiten Mindestsatz von 200 Fr.
für Kinder bis 16 Jahre und 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre vor. Die
SGK beantragte die Ablehnung der Volksinitiative und Zustimmung zum Gegenvorschlag.
Nach ausführlichem Meinungsaustausch wies der Nationalrat einen
Nichteintretensantrag der SVP mit 99:80 Stimmen ab. In der Detailberatung, in der die
Entscheide in einem ähnlich knappen Stimmenverhältnis ausfielen, beschloss er,
gemäss dem Vorschlag der SVP Zahlungen an Kinder im Ausland nach der Kaufkraft im
betreffenden Staat zu bemessen. Bei der Höhe der Zulagen (200 Fr. resp. 250 Fr. für
Kinder in Ausbildung) setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen verschiedene
Minderheitsanträge durch, die Minimalsätze von 150 Fr. (tiefste gegenwärtig in einem
Kanton ausgerichtete Zulage) bis 450 Fr. (Initiative) vorsahen; der Bundesrat hatte die
Festlegung des Ansatzes den Kantonen überlassen wollen. Bezüglich der Finanzierung
entschied der Rat, die Kantone sollten bestimmen, ob sie nur die Arbeitgeber oder
auch die Arbeitnehmer belasten wollten resp. in welchem Ausmass. Falls der
Finanzbedarf 1,5% der massgebenden Einkommen übersteige, soll der darüber liegende
Bedarf gemäss einem Einzelantrag Lustenberger (cvp, LU) jedoch durch paritätische
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sichergestellt werden. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 100:79 Stimmen bei 8
Enthaltungen an; FDP und SVP lehnten sie grossmehrheitlich ab. Pierre Triponez (fpd,
BE) kündigte namens des Gewerbeverbandes an, das Referendum zu ergreifen, falls der
Ständerat keine Abstriche an der Vorlage vornehme. Sukkurs erhielt er vom Vizedirektor
des Arbeitgeberverbandes. 1
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MAGDALENA BERNATH

1) AB NR, 2005, S. 264 ff., 288 ff., 321 ff. und 329 ff.; AZ, 7.3.05
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